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Vorsitz - Présidence: Herr Koller Arnold

Präsident: Ich heisse Sie zur Frühjahrssession recht herz-
lich willkommen. In Ergänzung zur schriftlichen Einladung
darf ich Ihnen noch bekanntgeben, dass die Fraktionspräsi-
dentenkonferenz auch für das Bundesgesetz über die land-
wirtschaftliche Pacht, wo der entsprechende Stern leider
untergegangen ist, beantragt, die allgemeine Aussprache
auf die Mitteilungen der Kommission und der Fraktionen zu
beschränken.
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Treibstoffzölle
Droits d'entrée sur les carburants

Fortsetzung - Suite
Siehe Jahrgang 1984, Seite 1615 - Voir année 1984, page 1615

Neue Anträge der Kommission
(die Minderheitsanträge gemäss Fahne entfallen)

4. Abschnitt
Beiträge an strassenverkehrsbedingte Umweltschutzmass-
nahmen

Art. 26 Grundsatz
Der Bund beteiligt sich an den Kosten der nach dem
Umweltschutzgesetz an Strassen oder ersatzweise an
Gebäuden erforderlichen Umweltschutzmassnahmen. Im
weiteren beteiligt er sich an den Kosten von durch den
motorisierten Strassenverkehr bedingten allgemeinen
Umweltschutzmassnahmen, insbesondere von Massnah-
men zur Behebung von Waldschäden und zur Wiederher-
stellung von Schutzwäldern.

Art. 27 Beiträge
' Die Beiträge für Umweltschutzmassnahmen an National-
strassen und Hauptstrassen bemessen sich nach den Ansät-

zen, zu denen sich der Bund an den Erstellungskosten
dieser Strassen beteiligt. Bei Neu- und Ausbauten solcher
Strassen bilden" die erforderlichen Umweltschutzmassnah-
men Bestandteil des Projektes.
2 Die Beiträge des Bundes für Umweltschutzmassnahmen im
Bereich des übrigen Strassennetzes bemessen sich nach
den Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes.
2bis Die Beiträge für allgemeine, durch den motorisierten
Strassenverkehr bedingte Umweltschutzmassnahmen legt
der Bundesrat entsprechend ihrer zeitlichen und sachlichen
Dringlichkeit fest.
2te'An Kosten von Massnahmen zur Behebung von Wald-
schäden und zur Wiederherstellung von Schutzwäldern
beteiligt sich der Bund anteilsmässig, soweit sie durch den
motorisierten Verkehr mitverursacht werden.
3 Streichen
4 Streichen

5. Abschnitt
Beiträge an strassenverkehrsbedingte Landschaftsschutz-
massnahmen

Art. 28 Grundsatz
Der Bund leistet Beiträge an die Kosten von durch den
motorisierten Strassenverkehr bedingten Massnahmen zur
Erhaltung, Schonung oder Wiederherstellung von schüt-
zenswerten Landschaften mit Einschluss der Ortsbilder und
Denkmäler.

Art. 29 Beiträge
1 Die Beiträge bemessen sich nach den Bestimmungen der
Bundesgesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz
und die Förderung der Denkmalpflege. In schwer finanzier-
baren Fällen kann der Bundesrat den Beitragssatz um höch-
stens 10 Prozent der anrechenbaren Kosten erhöhen.
2 Der Bundesrat teilt nach Anhören der Kantone die Mittel für
die Beiträge nach der sachlichen und zeitlichen Dringlich-
keit zu.

Antrag Rebeaud
Art.27Abs.2ter
Die Beiträge für Kosten von Massnahmen zur Behebung von
Waldschäden und zur Wiederherstellung von Schutz-
wäldern werden anteilsmässig übernommen, soweit sie
durch den motorisierten Verkehr mitverursacht werden. Der
Anteil wird jährlich neu ermittelt.

Nouvelles propositions de la commission
(les propositions des minorités sont devenues caduques)

Section 4
Contributions aux frais des mesures de protection de l'envi-
ronnement nécessitées par le trafic routier.
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